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Am 18. Mai 2007 richtete das Deutsche Stu-
dienzentrum in Venedig einen von Uwe Is-
rael und Gherardo Ortalli geleiteten Studien-
tag zum „Mittelalterlichen und frühneuzeitli-
chen Zweikampf in kulturgeschichtlicher Per-
spektive“ aus. Im Mittelpunkt der Tagungs-
vorträge der italienischen und deutschen
Referenten standen dabei sozial-, ritual-,
rechts- und religionsgeschichtliche Implika-
tionen des Zweikampfs. Als eine ritualisier-
te Form der Konfliktlösung wurde er als
ein zentrales Handlungs- und Ordnungsmus-
ter der mittelalterlichen Gesellschaft vorge-
stellt. Seine eminente Bedeutung für nordi-
talienische Städte zur Zeit der Staufer wur-
de an den Städten Piacenza und Pavia ge-
zeigt. Seine Stellung in der Rechtsliteratur
der Renaissance wurde umfassend darge-
stellt. Der ihm zugrunde liegende Ehrbegriff,
seine Verankerung an Universitäten und sei-
ne Funktion im Rahmen studentischer Ehren-
händel vom sechzehnten bis zum achtzehnten
Jahrhundert waren weitere Themen, die den
Zweikampf auch als ein bedeutsames Hand-
lungsmuster in der frühneuzeitlichen Gesell-
schaft vorstellten. Es wurde somit nicht nur
nach der Praktik des Konfliktaustrags, son-
dern gerade auch nach seiner epochenüber-
greifenden und seiner landesspezifisch ausge-
prägten Form in Italien und Deutschland ge-
fragt.

Frank Rexroth (Göttingen) näherte sich
dem Phänomen des Zweikampfs in ritual-
geschichtlicher Hinsicht. Als eine nach ver-
einbarten Regeln abfolgende Handlungswei-
se wertete er ihn als einen Versuch, unsicher
gewordene Statusverhältnisse zu klären und
zu stabilisieren. Damit wurde der vor allem
an unterschiedlichen Quellen- und Textgat-
tungen erprobte Ritualbegriff auf eine Form

des Konfliktaustrags bezogen. Die nur schein-
bar „kulturell“ zurückgebliebene mittelalter-
liche Gesellschaft verwendete in diesem Sin-
ne den Zweikampf nicht als ein „fremdes“,
letztlich unbegreifbares Phänomen, sondern
als eine ritualisierte Handlungsform. An ihm
zeigt sich paradigmatisch die Komplexität der
mittelalterlichen Gesellschaft, die nach einem
adäquaten Mittel suchte, um sich über sich
selbst Rechenschaft abzulegen.

Anhand von Protokollen aus den Städten
Pavia und Piacenza beleuchtete Uwe Israel
(Venedig) die konkreten Möglichkeiten der
„Wahrheitsfindung und Grenzsetzung“ im
Rahmen eines Inquisitio-Verfahrens respekti-
ve einer gewaltsamen, „Mann gegen Mann“
erfolgenden Streitentscheidung, die an die
Stelle größerer, kriegerischer Auseinanderset-
zungen getreten war. Es wurden wesentli-
che funktionale und performative Wandlun-
gen des hochmittelalterlichen Gerichtskampfs
im frühstaufischen Oberitalien deutlich. Der
Kampf war in Zeiten wachsender Kritik –
wie dem immer wieder vorgebrachten alttes-
tamentlichen Tötungsverbot, dem neutesta-
mentlichen Gebot der Nächstenliebe, dem seit
der hochmittelalterlichen Kirchenreform vor-
gebrachten Gedanken von dem Zweikampf
als einer Versuchung Gottes (temptatio Dei) –
gleichwohl noch ein Mittel zur Klärung von
Besitz- und Rechtsstreitigkeiten. Die Beson-
derheit der von Israel herangezogenen Quelle
lag dabei darin, dass sie trotz scheinbar dis-
kursivem und rationalem Charakter affirma-
tiv auf eine performative und irrationale Pra-
xis verweist.

In seinem Vortrag „Dall’ordalia al duel-
lo giudiziario“ wendete sich Gherardo Or-
talli (Venedig) den unterschiedlichen Formen
und geschichtlichen Wandlungen des Zwei-
kampfs im Hochmittelalter zu. Aufgeworfen
wurde dabei von ihm die Frage, warum Or-
dale verschwinden und allein der Zweikampf
als Gottesurteil bleibt und sich zu einem Eh-
renkampf wandelt. Im Rahmen einer diffe-
renzierten Analyse wies er auf die weitrei-
chenden Folgen der Krise des Ordals im drei-
zehnten Jahrhundert hin. Ihre sozial- und re-
ligionsgeschichtlichen Implikationen wurden
nachgezeichnet. Die „singularis pugna“ oder
das „duorum bellum“, das den Zusammen-
stoß von zwei Rivalen vorsah, wurde von ihm
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von den „unilateralen“ Formen des Ordals,
wie etwa der Feuer- und Wasserprobe abge-
hoben.

Marian Füssel (Münster) beleuchtete in sei-
nem Vortrag den studentischen Zweikampf
in der Frühen Neuzeit als eine zwischen Eh-
re und Verrechtlichung oszillierende gesell-
schaftliche Erscheinung. Das Zweikampfwe-
sen an der Universität zeigte sich als ei-
ne Form des Konfliktaustrags und der „Ehr-
wahrung“, die zwischen Verbot und Förde-
rung stand. Während im vierzehnten und
fünfzehnten Jahrhundert den Studenten der
Besuch von städtischen Fechtschulen unter-
sagt wurde, galt er den Universitäten seit
dem sechzehnten Jahrhundert als ein proba-
tes Mittel, die Attraktivität des Studienortes
zu steigern. Gestützt auf reichem Bild- und
Quellenmaterial untersuchte Füssel sowohl
das aus dem unterschiedlichen ständischen
Herkunftsmilieu von Adel und Stadtbürger-
tum resultierende Konfliktpotenzial, als auch
die damit verbundene, vom Adel entkoppel-
te studentische Ehrauffassung. Die ritualisier-
te Praxis des Duells zeigte sich dabei an der
Schwelle zum neunzehnten Jahrhundert als
so persistent, dass sie durch formale Verfah-
ren von Ehrengerichten nicht ersetzt werden
konnte.

Marco Cavina (Bologna/Udine) ging in sei-
nem Beitrag „La formalizzazione del duello
nel Rinascimento“ der Konzeptionalisierung
des juristischen Zweikampfs um Ehrangele-
genheiten in der Renaissance nach. Er unter-
sucht die unterschiedlichen, in ganz Europa
rezipierten, philosophisch-juristischen Kon-
zeptionen in den Traktaten der „professori
d’onore“ und der „giuristi“. Ging es erste-
ren dabei um den juristischen Prozesscharak-
ter des Zweikampfs, so war für den Adel
und den philosophierenden Laien der Zeit
die Ehrfrage des Kampfes weitaus bedeutsa-
mer. Die naturrechtlichen Vorstellungen vom
Zweikampf, wie sie etwa der 1360 erschiene-
ne Traktat Giovanni da Legnano bietet, wur-
den von ihm eingehend erläutert.

Giancarlo Angelozzi (Bologna) stellte hin-
gegen in seinem Vortrag „Il duello dopo il
duello“ die Wirkung päpstlicher und kuria-
ler Zweikampfverbote im sechzehnten Jahr-
hundert vor. Die mit drakonischen Strafmaß-
nahmen versehenen Erlasse, wie der Verlust

der Güter und der Ehre, führten zu der pro-
blematischen Entscheidungsfrage, ob auf die
Ehrverletzung mit Forderung oder Duldung
zu reagieren sei. Angelozzi betonte dabei den
Unterschied zwischen dem elitären, in der Öf-
fentlichkeit stattfindenden, juristischen Zwei-
kampf um Ehrangelegenheiten, der durch das
Trienter Konzil verboten wurde, und dem
klandestinen Duell, das einen wesentlich grö-
ßeren Zulauf bis ins achtzehnte Jahrhundert
besaß. Die damit zusammenhängende Wand-
lung des Ehrbegriffs interessierte hier im be-
sonderen.

Die Allgemein-, Rechts- und Sozialhistori-
ker aus Italien und Deutschland, die sich zu
dieser Studientagung in der Sala del Cami-
netto des Centro Tedesco di Studi Venezia-
ni zusammenfanden, beleuchteten die Ent-
wicklung des Zweikampfs im Mittelalter und
in der Frühneuzeit als symbolische, ritua-
lisierte und kommunikative Praktik. Seine
sozial-, rechts- und religionsgeschichtliche Be-
deutung wurde erläutert. Im Rahmen einer
sich anschließenden regen Forschungsdiskus-
sion wurden weitere Aspekte vertieft. Die
Vorträge sollen in einem Sammelband publi-
ziert werden.
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